
C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

I. Allgemeine Steuerrechtfertigung: Die Beziehung rechtlicher und ethischer
Diskurse

Zu den prägenden Prinzipien des Steuerrechts gehören die Realitätsgerech‐
tigkeit, das Leistungsfähigkeitsprinzip und der Grundsatz der Folgerichtig‐
keit.29 Ob es daneben noch abstraktere, „größere“ Gerechtigkeitsmaßstäbe
gibt, die aus der Rechtsphilosophie, der politischen Philosophie oder auch
aus einer ökonomischen Analyse des Rechts30 herangezogen werden kön‐
nen, wird unter Juristen regelmäßig bezweifelt. Mitunter werden Gerechtig‐
keitsfragen schon deshalb zurückgewiesen, weil als Rechtfertigung für jede
Steuer das fiskalische Einnahmeinteresse in jedem Fall ausreichend sei:
Schließlich müsste sich ein Gemeinwesen hinreichend finanzieren. Demge‐
genüber wird als allgemeinste Form der Gerechtigkeit der Gleichheitssatz
herangezogen. Danach sind Steuern nur gerechtfertigt, wenn sie gerecht
sind und gerecht sei eine Steuer nur dann, wenn die Gesamtsteuerlast
gerecht auf den Einzelnen verteilt und dabei nach seiner jeweiligen Leis‐
tungsfähigkeit differenziert werde.31

Verfassungsrecht ist gewiss nicht mit Ethik zu verwechseln, sodass aus
Grundsätzen einer materialen Rechtsethik nicht uno actu Verfassungsprin‐
zipien der Besteuerung, seien es Gründe zur Rechtfertigung von Steuern
oder Gründe zur Begrenzung der Steuerlast deduziert werden können.
Wer demnach mit einem rechtswissenschaftlich professionellen Verständnis
an die Sache herangeht, wird die Grundsätze der Folgerichtigkeit und
der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit womöglich für die richterlich ge‐
wonnene verbindliche Konkretisierung allgemeiner Gerechtigkeitsmaßstä‐
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